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Regeste
Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz (Leitentscheid) | Strassenverkehr
Erwägungen
E. 2
Auszug aus den Erwägungen: […] II. Sachverhalt und Beweiswürdigung Die Vorinstanz erachtete nachfolgenden Sachverhalt als erstellt (pag. 80): „Auf Grund des durchgeführten Beweisverfahrens geht der Richter davon aus, dass sich A. mit seinem Fahrzeug auf eine Position vorgetastet hat, welche auf der vortrittsberechtigten Strasse einen Blick nach links und rechts erlaubte. In dieser Position hielt er an, um die er- forderlichen Blicke zu tätigen. In dem Moment kam B. angefahren und wurde durch die in die Strasse ragende Stossstange des Wagens A. überrascht, darauf folgte ihr Ausweichmanö- ver, welches die Kollision jedoch nicht gänzlich zu vermeiden vermochte.“ Die Vorinstanz stützt sich für dieses Beweisergebnis auf eine umfassende Beweisführung. Sie nahm am Unfallort einen Augenschein vor und befragte den Beschuldigten sowie die Zeugin B. (Führerin des zweiten Fahrzeugs). Es wurde sowohl vom Gericht als auch von der Polizei eine Fotodokumentation über den Unfallort angefertigt, wobei von der Vorinstanz überdies die damalige Situation nachgestellt wurde. Eine willkürliche Beweisführung oder -würdigung liegt klar nicht vor, das Beweisergebnis ist nicht offensichtlich unrichtig. Dies wird von der Generalstaatsanwaltschaft auch nicht geltend gemacht. Damit ist für die nachfol- gende rechtliche Würdigung der Kammer der erstinstanzlich festgestellte Sachverhalt ver- bindlich. III. Rechtliche Würdigung 1. Ausführungen der Vorinstanz Die Vorinstanz stellt fest, es sei unbestritten, dass der Beschuldigte bei seiner Einfahrt aus dem Werksgelände auf den K.-Weg vortrittsbelastet gewesen sei. Die Frage sei hier, ob er alles Zumutbare unternommen habe, um den Verkehr auf dem K.-Weg nicht zu behindern. In Anwendung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach der Einbiegende bei ver- deckter Sicht auf die Strasse berechtigt sei, sich in die Fahrbahn hinein zu tasten (mit Ver- weis auf WEISSENBERGER, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, Art. 36 N 51), kam die Vorinstanz zu folgendem Resultat (pag. 81): „Der vor Ort durchgeführte Augenschein hat erhellt, dass A. seinen Wagen in einer ersten Phase so weit vorgezogen hat, so dass dessen Front für B. sichtbar gewesen wäre. Als dar- auf keine Reaktion von Verkehrsteilnehmenden auf dem K.-Weg erfolgte, hat sich A. mit seinem Wagen in eine Position vorgetastet, in welcher es ihm möglich war, die Verkehrssi- tuation auf der vortrittsberechtigten Strasse zu überblicken. In dieser Position erfolgte dann die Kollision, bei der der Wagen A. gemäss Beweisergebnis stillgestanden hat. Insgesamt kommt der Richter zum Schluss, dass A. bei seinem Manöver alle Vorkehrungen getroffen hat, welche ein gefahrloses Einfügen in den Verkehr ermöglicht hätten. In der Fol- ge hat in diesem Falle ein Freispruch zu ergehen.“
E. 3
Vorbringen der Verteidigung Die Verteidigung weist in Ergänzung zum bereits erstellten Sachverhalt zunächst darauf hin, dass sich der Beschuldigte im Zeitpunkt des Vorfalls alleine im Fahrzeug befunden habe. Ferner ergebe sich weder aus den Urteilserwägungen noch aus den Akten, dass in der Nähe eine weitere Person verfügbar gewesen wäre, welche als Hilfsperson hätte beigezo- gen werden können.
E. 4
Ausführungen der Kammer Wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen werden, kann der Auffassung der General- staatsanwaltschaft nicht gefolgt werden. Die rechtliche Würdigung durch die Vorinstanz er- folgte korrekt. Ausgehend vom als erwiesen erachteten Sachverhalt ist der Beschuldigte deshalb gestützt auf die erstinstanzlichen Ausführungen sowie auf die nachfolgenden Über- legungen auch vor oberer Instanz freizusprechen. Art. 36 SVG regelt nicht nur das Vortrittsrecht auf Strassenverzweigungen, sondern – wie bereits der Randtitel verrät – das Einspuren und den Vortritt im Allgemeinen. Abs. 4 dieser Bestimmung hält denn auch fest: „Der Führer, der sein Fahrzeug in den Verkehr einfügen, wenden oder rückwärtsfahren will, darf andere Strassenbenützer nicht behindern; diese ha- ben Vortritt.“ Diese Bestimmung statuiert mithin unter anderem eine Vortrittslast für Perso-
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nen, welche sich in den Verkehr eingliedern wollen: Wer in den Verkehrsstrom einbiegen will, hat den Teilnehmern am Fliessverkehr den Vortritt zu gewähren, unabhängig davon, ob sie von rechts oder links kommen. Art. 36 Abs. 4 SVG begründet damit eine vom Grundsatz des Rechtsvortritts abweichende Vortrittsregel. Diese gilt insbesondere für das Verlassen von Parkplätzen oder Abstellplätzen, beim Wegfahren vom Fahrbahnrand und beim Verlas- sen von Ausfahrten (WEISSENBERGER, a.a.O., Art. 36 N 48). Art. 15 Abs. 3 VRV verdeutlicht diese Ausnahmeregelung noch einmal und zählt beispielhaft auf, in welchen örtlichen Situa- tionen sie gilt (WEISSENBERGER, a.a.O., Art. 36 N 48; SCHAFFHAUSER, Grundriss des schwei- zerischen Strassenverkehrsrechts, N 882; GIGER, SVG-Kommentar, Art. 36 N 31). Auch aus der Rechtsprechung des Bundesgerichts geht hervor, dass es sich beim Art. 15 Abs. 3 VRV lediglich um eine Präzisierung von Art. 36 Abs. 4 SVG, nicht aber um eine weitergehende Vorschrift handelt (vgl. beispielsweise Urteile des Bundesgerichts 6B_1020/2010 vom 14. Juni 2011, E. 4.2; 6B_826/2011 vom 13. April 2012, E. 2.4; 6S.431/2006, E. 4.2, wo das Bundesgericht von „Ausführungsbestimmung“ spricht). Art. 36 Abs. 4 SVG und Art. 15 Abs. 3 VRV haben folglich denselben Inhalt: Derjenige, der aus einer Ausfahrt, einem Park- platz etc. kommt und sich wieder in den Verkehr eingliedern will, hat gegenüber demjenigen im Fliessverkehr nie Vortritt. Es ist stets derjenige Verkehrsteilnehmer, welcher sich bereits auf der Strasse befindet, vortrittsberechtigt. Vorliegend ist unbestritten und vom Beschuldigten anerkannt, dass er gegenüber dem Fahr- zeug von B. vortrittsbelastet war. Dieses Vortrittsrecht verletzte er objektiv, indem er in die Strasse einbog und es zur Kollision kam. Der Beschuldigte macht indes geltend, er habe durch sein Verhalten sämtliche ihm obliegenden Sorgfaltspflichten eingehalten, weshalb (subjektiv) keine fahrlässige Verletzung von Art. 36 SVG vorliege. Gestützt auf den als erwiesen erachteten Sachverhalt ist davon auszugehen, dass es sich beim Unfallort um eine unübersichtliche Stelle handelte. Es ist mithin zu prüfen, ob sich der Beschuldigte in dieser Situation korrekt verhalten hat. Art. 15 Abs. 3 VRV hält diesbezüglich fest: „Ist die Stelle unübersichtlich, so muss der Fahrzeugführer anhalten; wenn nötig, muss er eine Hilfsperson beiziehen, die das Fahrmanöver überwacht.“ Für das Vorgehen beim Einbiegen an unübersichtlichen Stellen besteht überdies, wie bereits die Vorinstanz ausführ- te, eine bundesgerichtliche Praxis: Dem Vortrittsbelasteten ist es bei verdeckter Sicht auf die Strasse erlaubt, langsam soweit in die Fahrbahn einzudringen, dass ein herannahender Fahrzeugführer ihn aus angemessener Entfernung sehen und seine eigene Annäherung anzeigen kann. In einem zweiten Schritt muss der Vortrittsbelastete an der Fahrbahnstelle, wo die Strasse nach beiden Seiten über- blickt werden kann, erneut anhalten um zu prüfen, ob die Einfahrt ohne Behinderung des Verkehrs fortgesetzt werden kann oder ob er allenfalls zurückweichen muss. Ein sehr vor- sichtiges Hineintasten ist mithin zulässig, wenn der Vortrittsberechtigte das langsam ein- mündende Fahrzeug rechtzeitig genug sehen kann, um entweder selbst auszuweichen oder den Wartepflichtigen durch ein Signal zu warnen (BGE 83 IV 89; BGE 89 IV 140, E. 2; BGE 105 IV 339, E. 3; BGE 127 IV 34, E. 3.c; Urteil des Bundesgerichts 6B_1020/2010 vom 14. Juni 2011 etc.). Diese Rechtsprechung gilt zweifelsfrei auch für das Einfügen in den Fliessverkehr bzw. bei Ausfahrten im Sinne von Art. 36 Abs. 4 SVG und Art. 15 Abs. 3 VRV und nicht nur für Strassenkreuzungen, wie die Generalstaatsanwaltschaft geltend macht. So unterscheidet das Bundesgericht nicht danach, ob die wartepflichtige Person aus einer vor- trittsbelasteten Strasse oder aus einer Parkplatzausfahrt kommt (so beispielsweise im
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BGE 89 IV 140 oder im Urteil des Bundesgerichts 6B_826/2011 vom 13. April 2012). Es prüft in beiden Fällen, ob der Fahrzeugführer jeweils zu einem vorsichtigen Hineintasten berechtigt war bzw. ob er entsprechend vorgegangen ist. Für eine unterschiedliche Behand- lung von Fahrzeugführern im Fliessverkehr und sich erst in den Fliessverkehr einfügenden Lenkern gibt es zudem keinen objektiven Grund. So sieht das Gesetz auch für Teilnehmer des Fliessverkehrs unter gewissen Umständen die Pflicht zum Beizug einer Hilfsperson vor (so beispielsweise Art. 13 Abs. 6 VRV). Die von der Generalstaatsanwaltschaft vorgenom- mene Unterscheidung lässt sich damit nicht rechtfertigen. Es besteht mithin keine grundlegende Pflicht, beim Verlassen einer unübersichtlichen Aus- fahrt stets eine Hilfsperson beizuziehen. Eine Hilfsperson muss erst dann beigezogen wer- den, wenn dies notwendig ist und ein vorsichtiges Hineintasten nicht mehr ausreicht. Dies ist insbesondere der Fall, wenn das Fahrzeug zum Einbiegen geraume Zeit braucht (BGE 98 IV 140, E. 2; WEISSENBERGER, a.a.O., Art. 36 N 33). Nach Auffassung der Kammer kann der Beizug einer Hilfsperson allenfalls auch angezeigt sein beim Einbiegen in eine sehr stark befahrene Strasse oder bei einer hohen erlaubten Geschwindigkeit auf der vortrittsbe- rechtigten Strasse. Vorliegend handelt es sich beim Fahrzeug des Beschuldigten um einen normalen PW (Jeep Wrangler), welcher nicht aufgrund seiner Grösse oder einer allfälligen Ladung längere Zeit zum Einbiegen benötigt. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 50 km/h und aufgrund der örtlichen Lage (Industriegebiet) sowie den gestützt auf die Bilder auf pag. 31 ff. und 56 ff. gewonnenen Eindrücke ist nicht von einem übermässigen Verkehrsaufkommen auszugehen. Unter diesen Umständen war der Beizug einer Hilfsperson nicht notwendig, der Beschuldigte war berechtigt, sich vorsichtig in die Fahrbahn hinein zu tasten. Dass es trotz- dem zu einer Kollision kam, ist bei der als erstellt erachteten Sachlage nicht ihm zuzurech- nen. Er ist deshalb vom Vorwurf der einfachen Verkehrsregelverletzung gemäss Art. 90 Abs. 1 SVG freizusprechen. Deutlich hervorzuheben ist jedoch, dass das eben Gesagte nur für den als erstellt erachte- ten und damit für die Kammer ebenfalls verbindlichen Sachverhalt zutrifft. Könnte dem Be- schuldigten nicht die tadellose Vorgehensweise, welche genau den bundesgerichtlichen Anforderungen entspricht, zugute gehalten werden, wäre er der einfachen Verkehrsregelver- letzung schuldig zu sprechen. Die Missachtung des Vortrittsrechts wird vorliegend nur des- halb nicht geahndet, weil ihm bei diesem Verhalten subjektiv keine Fahrlässigkeit vorgewor- fen werden kann. […]
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